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Volkstümlichs

DiekleineSchwesterderDorfmusik
So etwas wie ein Eidgenössisches
wird am nächstenWochenende
rund um die Rigi zu erleben sein: In
Weggis, Vitznau, Gersau, Ingenbohl-
Brunnen, Arth und Küssnacht findet
vom 7. bis zum 9. September das
Schweizerische Blaskapellentreffen
2018 statt. Nicht weniger als 42
Blaskapellen werden rund um und
auf der Rigi musizieren. In Freikon-
zerten wird an 16 Konzertplätzen in
der Region viel volkstümliche Blas-
musik zu hören sein. Mit dabei sind
am Treffen auch Formationen aus
der Region: Etzelkristall, die Rigi-
spatzen, die Waldstätter Musikanten
und die Dorfspatzen Oberägeri.

28 der Formationen stellen sich
einer Jury in einem Blaskapellen-
wettbewerb. Er findet in der Mehr-

zweckhalle Weggis statt. In der
Expertenjury sitzen Fachleute wie
Gerd Fink aus Deutschland, Posau-
nist bei Ernst Hutters Egerländer
Musikanten, oder Ladislav Kubes,
Sohn des bekannten Komponisten
böhmischer Blasmusik aus Tsche-
chien. Und damit man in der ganzen
Deutschschweiz vom Blaskapellen-
treffen rund um die Rigi hören kann,
sendet Radio SRF 1 live aus Weggis.
Am Radio aufspielen werden unter
anderem die Blaskapellen Lublaska
aus Luzern oder die Oberägerer
Dorfspatzen.

Wie unterscheiden sich die Blas-
kapellen von den herkömmlichen
dörflichen Feldmusiken oder Musik-
vereinen? Zunächst einmal optisch:
Die Blaskapellen sind zahlenmässig

kleiner. Oft sind die Stimmen nur
einfach besetzt, nicht mehrfach wie
im Dorfverein. Denn mit nur einem
Dutzend Musikanten kann man
bereits herkömmliche Schweizer
Blasmusikmärsche recht gut spielen.
DemMilitär, alten Grenadieren,
Operettensoldaten oder der Dorf-
feuerwehr ähnliche Uniformen von
Dorf- und Feldmusiken kennt man
bei den Blaskapellen nicht. Sie kom-
men eher meist schlicht etwa mit
einem «Länderli» daher und ohne
Kopfbedeckung.

Vor allem aber fehlt imRepertoire
der Blaskapelle klassische Blasmu-
sik. Es werden nicht Ouvertüren und
vielfach auch keine moderne Musik
gespielt. Tonangebend ist Volkstüm-
liches. In diesem Zusammenhang

erinnere ich mich gerne ans Jahr
1980, als wir in Sattel eine 13-köpfige
«Puuremusig» gründeten. Wir woll-
ten nicht Pflichtstücke des Blasmu-
sikverbandes spielen müssen, nicht
Generalversammlungen besuchen,
uns nicht mit einem Veteranenwesen
herumschlagen und auch nicht mit
einemWettspiel imMarschieren. Wir
nannten uns Speuzacher Musikanten,
waren kein Verein, spielten, was uns
gefiel, und hatten dabei 18 Jahre lang
mächtig den Plausch. Und um auch
Einheimisches spielen zu können,
arrangierten wir selber Ländlerstücke
für unsere Kleinbesetzung: «Babeli-
Polka», «Üüterli abhaue» oder «Dr
Schründler» und Autobiografisches
wie «Die alte Höckeler». Und all dies
als locker verbundene Musikkamera-
den.

Viele Gleichgesinnte im Land aber
wollten lieber auch Vereins- und
Verbandsstrukturen. So schlossen
sich vor 25 Jahren die inzwischen
zahlreichen Schweizer Blaskapellen
in einem nationalen Verband zusam-
men. Am 7. September wird dies in
Weggis mit einem Galaabend gefei-
ert.

Bert Schnüriger
volkstuemlichs@bote.ch

Zur Sache

UnsereDörferwerdenallegleich
DenkmalpflegeundHeimatschutz
habeneinen schwerenStand im
Kanton Schwyz. Das überrascht eigent-
lich, dawir Schwyzer zu Recht stolz
sind auf althergebrachte Traditionen,
volkstümliches Brauchtumundmutige

Vorfahren. Kein Volksfest oder Umzug,
an dem schöne alte SchwyzerHäuser
alsMiniaturen oder Festhütten fehlen
würden.

WennesaberumdenSchutz einiger
echterHolzhäuser geht,willman
nichtsmehr davonwissen. In voraus-
eilendemGehorsam gibtmanche
Gemeinde viel Steuergeld für juristi-

sche Berater aus, um Schutzgesuche
abzuwehren. Dabei wirdweder zimper-
lich noch sorgfältig argumentiert: «Der
Rückbau des schutzwürdigenHauses
würde demLandschaftsbild insgesamt
nicht schaden ...» (Zitat aus einer
aktuellen Vernehmlassung eines
Schutzverfahrens).

SindHeimatschutzundDenkmal-
pflegewirklichVerhinderer,wenn im
Kanton Schwyz nur gerade ein Prozent
aller privaten Bauten in einem Inventar
erfasst sind?

Verdichtung, energiesparendes
Bauenundfinanzielle Interessen der
Besitzer steigern denDruck auf schutz-
würdige Bauten undwerden gerne als
willkommeneArgumente gegen den
Erhalt von älteren Bautenmissbraucht.

Weiter lebenwir ineinerausgespro-
chen individualistischenGesell-

schaft, die längst alle kollektivenGe-
staltungsformenüber Bord geworfen
hat: Klar, dass da die Einpassung von
Bauten in einen gewachsenenKontext,
die Bezugnahme aufNachbarhäuser
oder dieOrientierung ambestehenden
Ortsbildwenig interessiert.

Schliesslichermöglichenunser
Wohlstand und die fast unbegrenzten
bautechnischenMöglichkeiten die
Realisierung auch der ausgefallensten
und fragwürdigsten Bauwerke.

Dieser anspruchsloseundunsensib-
leUmgangmit schützenswerten und
identitätsstiftendenGebäuden und
Ortsbildern sowie die Beliebigkeit
unseres Bauenswerden unsereDörfer
mit der Zeit alle gleich- und gleich
mittelmässigmachen:Wir verlieren
unsereHeimat, die Erinnerung an
unsereHerkunft, unsereGeschichte
und unsere eigene Jugend.

Schönodernicht schön ist dabei gar
nichtdieFrage, es geht umdenErhalt
vonwichtigen Bauzeugen einer Epo-
che, die demOrt Identität geben und
eine überdurchschnittlicheQualität
haben.

Erhalten imdoppeltenSinn:Wir
haben von unseren VorfahrenKultur-
güter undwertvolle Bauten erhalten
– im Sinne von bekommen, überneh-
men – und sollten einen Teil davon
denkmalpflegerisch erhalten – im Sinne
von schützen undweitergeben.Mit
dem zweiten Teil dieser Verpflichtung
tunwir uns heute besonders schwer.

DasArchitekturforumSchwyz, die
BSA, die SIA und die SWBZentral-
schweiz sowie der Innerschweizer
Heimatschutz haben die «IGBaukultur
derModerne Zentralschweiz» ins
Leben gerufen. Ziel dieses Interessen-
zusammenschlusses ist die Förderung

des Bewusstseins für die gefährdete
Baukultur derModerne in der Zentral-
schweiz. Sie ist besonders vomAb-
bruch bedroht, weil sie uns zu nah ist.
Aber auch sie gehört zu unserer Ge-
schichte und unserer kollektiven
Erinnerung anVorfahren undEltern.

Hinweis:
Die Europäischen Tage des Denkmals
sind diese Woche Schwerpunktthema.

Christoph Dettling
aus Brunnen ist dipl. Architekt ETH/SIA/
BSA und Präsident Architekturforum
Schwyz.
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Krebsliga Zentralschweiz
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Beratungsstellen in Luzern, Obwalden,
Nidwalden, Schwyz und Uri

Krebs –Wir beraten
undbegleiten Sie gerne
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Ratgeber

Muss ichdie«Abstinenzkontrolle»akzeptieren?
Recht Nach einemFest bin ich in eine Verkehrskontrolle geraten. Da ich unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte
ein vorsorglicher Führerausweisentzug. Nunwurdemir der Führerausweis zwarwieder erteilt, aber unter Auflagen
wie «Abstinenzkontrolle inkl. Haaranalyse».Muss ich das akzeptieren?Wer kommt für die Kosten auf?

Wer in angetrunkenemZustand
mit einer qualifizierten Atem-
alkohol- oder Blutalkoholkon-
zentration einMotorfahrzeug
lenkt, begeht eine schwere
Widerhandlung gegen das
Strassenverkehrsgesetz (Art.
16c Abs. 1 lit. b SVG). Bestehen
Zweifel an der Fahreignung
einer Person, sowird diese einer
Fahreignungsuntersuchung
unterzogen, namentlich bei
Fahren in angetrunkenem
Zustandmit einer Blutalkohol-
konzentration von 1,6Gewichts-
promille odermehr odermit
einer Atemalkoholkonzentra-
tion von0,8mgAlkohol oder
mehr pro Liter Atemluft (Art.
15d Abs. 1 lit. a SVG).

Aus demBericht des Insti-
tuts für Rechtsmedizin (IRMZ)
geht hervor, dass bei Ihnen eine
Blutalkoholkonzentration von
minimal 2,02Gewichtspromille
gemessenwurde. DieMesswer-
te des IRMZ gelten praktisch als

unumstösslich und finden
Eingang in die Begründung der
Administrativmassnahme. Eine
Verfügung des Strassenver-
kehrsamtes können Siemit
Verwaltungsgerichtsbeschwer-
de anfechten. Dabei gilt es aber
zu bedenken, dass der Richter
in Fachfragen nicht ohne trifti-
ge Gründe vonGutachten
abweichen darf und Abwei-

chungen begründenmuss.Wie
jedes Beweismittel unterliegen
auchGutachten der freien
richterlichen Beweiswürdigung.
Eine entsprechende Kritikmuss
als Verletzung desWillkürver-
bots substanziiert dargelegt
werden.

Das Abstellen auf ein nicht
schlüssigesGutachten kann das
Willkürverbot verletzen, wenn
gewichtige, zuverlässig begrün-
dete Tatsachen oder Indizien
die Überzeugungskraft des
Gutachtens ernstlich erschüt-
tern. Das trifft etwa zu, wenn
der Experte die an ihn gestellten
Fragen nicht beantwortet, wenn
seine Schlussfolgerungen in sich
widersprüchlich sind oder wenn
die Expertise sonst wie an
Mängeln krankt, die derart
offensichtlich und auch ohne
spezielles Fachwissen erkenn-
bar sind (BG-Urteil
1C_220/2011 vom24.August
2011, E. 4.2).

Die Fachärztin ging im ersten
Gutachten über Sie noch von
einem«chronischenAlkohol-
missbrauch» aus, während
eine andere Ärztin im zweiten
Gutachten bestätigte, dass Sie in
der Lage gewesen seien, den
«Konsumkonsequent einzustel-
len». Diese Erkenntnis bezieht
sich jedoch lediglich auf einen
bestimmten Prüfungszeitraum
von Januar bis Juni.

Kontrollengerechtfertigt
Dass Sie unterdessen den
Alkoholkonsum eingestellt
haben, wurde denn auch positiv
gewertet. Dasmuss allerdings
nicht unbedingt dazu ausrei-
chen, um vonweiterenKontrol-
len Abstand zu nehmen.Da bei
Ihnen der Führerausweis inner-
halb der vergangenen zwei Jahre
schon einmal während eines
Monats abgenommenworden
ist, lassen sichwiederkehrende
Fahreignungskontrollen beson-

ders unter Verweis auf das
allgemeine Interesse an der
Verkehrssicherheit wohl ausrei-
chend begründen. Damit
bleiben aber auch die Kosten
von verkehrsmedizinischen
Untersuchungen vollumfänglich
an Ihnen hängen.

Kurzantwort

Bestehen Zweifel an der Fahreig-
nung einer Person, so wird diese
einer Fahreignungsuntersuchung
unterzogen. Eine Verfügung des
Strassenverkehrsamtes kann zwar
mit einer Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde angefochten werden.
Doch der Richter kann in Fachfra-
gen nicht ohne triftigeGründe von
einemGutachten abweichen. (red)
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Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an:
Ratgeber «Luzerner Zeitung»
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern
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Ihre AboPass-Nummer an.


